
Die Biostoffverordnung (BioStoffV)
1. Allgemeine Erläuterungen

Mit der Verordnung über Sicherheit
und Gesundheitsschutz bei Tätig-
keiten mit biologischen Arbeitsstoffen
(Biostoffverordnung — BioStoffV)
wurde die EG-Richtlinie 90/679/
EWG über den Schutz der Arbeit-
nehmer gegen Gefährdung durch
biologische Arbeitsstoffe bei der Ar-
beit einschließlich der Änderungs-
und Anpassungsrichtlinien in deut-
sches Recht umgesetzt.

Die BioStoffV konkretisiert die Anfor-
derungen des Arbeitsschutzes im Hin-
blick auf Gefährdungen durch biolo-
gische Arbeitsstoffe.

Der Begriff „Biologische Arbeits-
stoffe“ umfasst neben natürlichen und
gentechnisch veränderten Mikroorga-
nismen wie Bakterien, Viren und
Pilzen, auch Zellkulturen und Para-
siten, die beim Menschen eine Infekti-
onskrankheit oder eine Allergie her-
vorrufen können bzw. eine toxische
Wirkung haben.
Nicht nur Beschäftigte, die zielge-
richtet mit diesen Mikroorganismen
arbeiten (z. B. im Labor), sind be-
troffen.
Auch Beschäftigte, die nicht direkt mit
biologischen Arbeitsstoffen umgehen,
können ihnen bei ihrer Arbeit ausge-
setzt sein (z. B. im Abwasser- und Ab-
fallbereich).

Risikogruppen

Biologische Arbeitsstoffe werden
nach der BioStoffV abhängig von
ihrem Infektionsrisiko in vier Risiko-
gruppen eingeteilt. Unberücksichtigt
bleibt dabei das Allergie auslösende
und toxische Potenzial, welches von
der Gefahrstoffverordnung erfasst
wird.

Risikogruppe 1

Biologische Arbeitsstoffe, bei denen
es unwahrscheinlich ist, das sie beim
Menschen eine Krankheit verursa-
chen.

Risikogruppe 2

Biologische Arbeitsstoffe, die eine
Krankheit beim Menschen hervor-
rufen können und eine Gefahr für Be-
schäftigte darstellen können; eine Ver-
breitung des Stoffes in der Bevöl-
kerung ist unwahrscheinlich; eine
wirksame Vorbeugung oder Behand-
lung ist normalerweise möglich.

Risikogruppe 3

Biologische Arbeitsstoffe, die eine
schwere Krankheit beim Menschen
hervorrufen können und eine ernste
Gefahr für Beschäftigte darstellen
können; die Gefahr einer Verbreitung
in der Bevölkerung kann bestehen,
doch ist normalerweise eine wirk-
same Vorbeugung oder Behandlung
möglich.

Risikogruppe 4

Biologische Arbeitsstoffe, die eine
schwere Krankheit beim Menschen
hervorrufen und eine ernste Gefahr
für Beschäftigte darstellen; die Gefahr
einer Verbreitung in der Bevölkerung
ist unter Umständen groß; normaler-



Arbeitsstoffe durchzuführen und jähr-
lich zu wiederholen.
Für die sachgerechte Durchführung
der Gefährdungsbeurteilung ist es
wichtig, in welche Risikogruppe die
einzelnen biologischen Arbeitsstoffe
mit denen umgegangen wird einzu-
stufen sind.
Während für gezielte Tätigkeiten die
entsprechende Risikogruppe leicht er-
mittelt werden kann, da der biologi-
sche Arbeitsstoff zumindest der Spe-
zies nach bekannt ist, ist dies für nicht
gezielte Tätigkeiten deutlich schwie-
riger.
Ergebnis der Gefährdungsbeurtei-
lung ist für beide Tätigkeiten die Er-
mittlung einer Schutzstufe, für die in
Anhang II und III der BioStoffV
Schutzmaßnahmen aufgeführt sind.

Gefährdungsbeurteilung bei ge-
zielten Tätigkeiten

Werden gezielte Tätigkeiten mit bio-
logischen Arbeitsstoffen durchgeführt,
dies sind in der Regel Arbeiten im Be-
reich der Biotechnologie oder im
Labor, ist die Gefährdungsbeurtei-
lung nach § 6 der Biostoffverord-
nung durchzuführen. Bei gezielten Tä-
tigkeiten entspricht die Risikogruppe
(1-4), der die eingesetzte Spezies an-
gehört, auch der auszuwählenden
Schutzstufe (1-4, § 6 Abs. 2). Dabei
sind die für die entsprechende Schutz-
stufe genannten Sicherheitsmaß-
nahmen der Anhänge II bzw. III strikt
einzuhalten.

Gefährdungsbeurteilung bei nicht
gezielten Tätigkeiten

Bei nicht gezielten Tätigkeiten wird
eine Gefährdungsbeurteilung entspre-
chend § 7 der Biostoffverordnung
durchgeführt. Bei nicht gezielten Tä-
tigkeiten beeinflussen Umfang und
Qualität der ermittelten Informationen
in entscheidender Weise die Durch-
führung der Gefährdungsbeurteilung.
Daher ist hier ein 2-stufiges Vorgehen
(vgl. § 7 Abs. 2 und 3) vorgesehen.

Reichen die ermittelten Informationen
aus, um die Tätigkeit einer Schutzstufe
zuzuordnen, ist nach Abs. 2 die Ge-
fährdungsbeurteilung auf der Grund-

lage dieser Informationen durchzu-
führen. Andernfalls gilt für die Durch-
führung der Gefährdungsbeurteilung
Abs. 3 wobei Art, Ausmaß und Dauer
der Exposition nach dem Stand der
Technik zu beurteilen sind. Wie auch
bei den gezielten Tätigkeiten sind sen-
sibilisierende und toxische Wir-
kungen zusätzlich zu berücksichtigen
und geeignete Maßnahmen festzu-
legen.

Da bei nicht gezielten Tätigkeiten oft-
mals mehrere biologische Arbeits-
stoffe gleichzeitig auftreten, müssen
die einzelnen bekannten oder übli-
cherweise vorhandenen biologischen
Arbeitsstoffe im Hinblick auf die ge-
sundheitliche Gefährdung getrennt
voneinander betrachtet und bewertet
werden. Dies bedeutet in der Regel
jedoch nicht, dass die Spezies der
biologischen Arbeitsstoffe bestimmt
werden muss. Vielmehr muss der Ar-
beitgeber auf Grund der ermittelten
Informationen, seiner spezifischen be-
trieblichen Kenntnisse und seiner Er-
fahrung aus der Praxis in der Lage
sein, eine Gesamtbeurteilung der von
den biologischen Arbeitsstoffen aus-
gehenden Infektionsgefährdung vor-
zunehmen. Dabei kann er auf Erfah-
rungen aus vergleichbaren Belas-
tungs- und Expositionssituationen zu-
rückgreifen.
Grenzwerte für die Luftbelastung bei
nicht gezielten Tätigkeiten liegen
noch nicht vor, werden aber zur Zeit
für Abfallsortier- und biologische Ab-
fallbehandlungsanlagen kontrovers
diskutiert.

Schutzmaßnahmen bei nicht ge-
zielten Tätigkeiten

Nach Abs.2 des § 7 hat der Arbeit-
geber zu ermitteln, welche Schutz-
maßnahmen in Betracht kommen und
danach die Sicherheitsmaßnahmen
aus der Schutzstufe nach Anhang II
oder III auszuwählen und festzu-
legen. Das Vorgehen orientiert sich
dabei im Grundsatz an der Gefähr-
dungsbeurteilung für gezielte Tätig-
keiten, jedoch mit dem Unterschied,
dass bei der Gefährdungsbeurteilung
für nicht gezielte Tätigkeiten die erfor-
derlichen Sicherheitsmaßnahmen aus

der entsprechenden Schutzstufe ein-
zeln auszuwählen und festzulegen
sind.

Die Maßnahmen der Anhänge II und
III sind immer so auszuwählen, dass
die Gefährdung der Arbeitnehmer mi-
nimiert wird. In Einzelfällen kann es
erforderlich sein, dass aus einer hö-
heren Schutzstufe weitere Sicherheits-
maßnahmen auszuwählen sind, wenn
dadurch die Gefährdung des Be-
schäftigten weiter erheblich reduziert
werden kann.

Sofern für Arbeitsbereiche, in denen
nicht gezielte Tätigkeiten mit biologi-
schen Arbeitsstoffen durchgeführt
werden, andere Regelungen be-
stehen, die gleichwertig den Schutz
der Beschäftigten gewährleisten,
können diese bei der Gefährdungs-
beurteilung berücksichtigt werden.

Die Schutzstufen sind so auszu-
wählen, dass sie hinsichtlich der Ge-
fährdung den Tätigkeiten nach § 6
Abs. 2 Satz 3 Nr. 1-3 vergleichbar
sind. Dies bedeutet, dass bei Tätig-
keiten mit Mikroorganismen, die der
Risikogruppe 2 zuzuordnen sind,
auch die Sicherheitsmaßnahmen der
Schutzstufe 2 anzuwenden sind. "Ver-
gleichbar" heißt aber auch, dass
unter Umständen eine niedere Schutz-
stufe ausgewählt werden kann. So
sind im Boden neben den Mikroorga-
nismen der Risikogruppe 1 auch
immer Mikroorganismen der Risiko-
gruppe 2 vorhanden. Bei einer Ge-
samtbetrachtung ist die Gefährdung
bei normalen Bodenarbeiten jedoch
der Schutzstufe 1 zuzuordnen. Ledig-
lich bei Kontaminationen, wie z. B.
bei Abwasser oder Abfall, sind hö-
here Schutzstufen erforderlich.

2. Tätigkeiten in Unternehmen im
Zuständigkeitsbereich der BGFW
die von der Biostoffverordnung
betroffen sind

Eine Gefährdung durch biologische
Arbeitsstoffe besteht durch Infek-
tionen sowie durch allergieauslö-
sende und toxische Wirkungen.
Infektionen können über folgende Ex-



positionspfade verursacht werden:

– durch Stich-, Schnittverletzungen
(z. B. Hepatitis B)

– über die Haut (z. B. Wundinfektio-
nen/Tetanus)

– durch Inhalieren über die Atem-
wege (z. B. Tuberkulose, Pneumo-
nien, Atemwegsinfekte, Legionärs-
krankheit)

– durch Rauchen, Trinken, Essen,
Schnupfen ohne vorherige Hand-
reinigung und Desinfektion über
den Verdauungstrakt (z. B. Salmo-
nellose, Darminfektionen, Hepatitis
A)

Bei sehr hohen Luftkeimkonzentra-
tionen besteht durch die Aufnahme
über den Atemtrakt die Gefahr von
allergieauslösenden und toxischen
Wirkungen in Form von

– obstruktiven Atemwegserkrankun-
gen

– Exogen-allergischen Alveolitiden
(Erkrankungen der Lungenbläs-
chen)

– Organic Dust Toxic Syndrome
(ODTS/Vergiftungserscheinungen
durch organische Stäube)

Bei der Auflistung der Unternehmens-
zweige mit einer Gefährdung durch
biologische Arbeitsstoffe im Zustän-
digkeitsbereich der BGFW muss zwi-
schen gezielten und nicht gezielten
Tätigkeiten unterschieden werden.

Gezielte Tätigkeiten

Gezielte Tätigkeiten fallen im Zustän-
digkeitsbereich der BGFW nur in den
großen Labors an. Diese Tätigkeiten
fallen in die Risikogruppe 2 und 3.
Die zu treffenden Schutzmaßnahmen
findet man unter Stufe 2 bzw. 3 in An-
hang II und III zur BioStoffV.

Nicht gezielte Tätigkeiten

Tätigkeiten, die der Schutzstufe 1
zuzuordnen sind:

– Zählerablesen Gas / Wasser /
Fernwärme

Infektionsgefahr: durch Tetanuser-
reger über Tierbisse; Maßnahme:
Tetanusimpfung

– Tätigkeiten im Freien in zecken-
gefährdeten Gebieten

Infektionsgefahr: durch Virusinfektion
über Zeckenbisse, Maßnahme:
Schutzimpfung

– Werkstätten / Umgang mit
Kühlschmierstoffen (KSS)

Gefahr von Infektionen, Atemwegser-
krankungen, Allergien durch verschie-
dene Bakterien und Schimmelpilze
über alle Aufnahmepfade, Maß-
nahme: regelmäßige Überprüfung
und Austausch der KSS

– Rohrnetz Gas / Wasser / Ab-
wasser / Fernwärme

Erdarbeiten, allgemein Infektionsge-
fahr: durch Tetanuserreger über
Wunden; Maßnahmen: Allgemeine
Hygienemaßnahmen nach TRBA
500, Tetanusimpfung

Tätigkeiten, die der Schutzstufe 2
zuzuordnen sind:

– Abwasserbereich (Kläranla-
gen/Kanäle)

alle anfallenden Arbeiten mit Kontakt
zu Abwasser, Klärschlamm oder Ae-
rosolen; Gefahr von Infektionen,
Atemwegserkrankungen und Aller-
gien durch eine Vielzahl von biologi-
schen Arbeitstoffen der Risikogruppe
2 (bei offenen Wunden auch Risiko-
gruppe 3) über alle Aufnahmepfade,
Schutzmaßnahmen:
der Schutzstufe 2 sowie außerhalb
der BioStoffV bestehender Rege-
lungen (z. B. „Merkblatt: Schutz der
Arbeitnehmer beim Umgang mit bio-
logischen Arbeitsstoffen in abwasser-
technischen Anlagen“.
(BGI 641, bisher ZH 1/377)

– Abfallbereich (Biologische, Me-
chanische, Thermische Abfallbe-
handlungsanlagen

alle anfallenden Arbeiten mit Kontakt
zu Abfällen und anderem biologi-
schen Material (z. B. Müllbunker,

Kompost, Biofilter); Gefahr von Infek-
tionen, Atemwegserkrankungen, Pilz-
erkrankungen und Allergien durch
eine Vielzahl von biologischen Ar-
beitsstoffen der Risikogruppe 2 über
alle Aufnahmepfade (bei offenen
Wunden auch Risikogruppe 3)
Schutzmaßnahmen: der Schutzstufe
2, bereits bestehender TRBAs, sowie
außerhalb der BioStoffV bestehender
Regelungen (z. B. LASI-Leitfaden LV
13: Leitfaden für Arbeitsschutz in bio-
logischen Abfallbehandlungsan-
lagen)

Tätigkeiten, die der Schutzstufe 3
zuzuordnen sind:

– Tätigkeiten bei denen eine Gefähr-
dung vergleichbar der Risiko-
gruppe 3 besteht, sind nur in Aus-
nahmefällen (z. B. Bauarbeiten auf
Milzbrandverdachtsstandorten)
denkbar.

Hinweis zu den Schutzimpfungen:

Die Entscheidung, welche Impfungen
im Einzelnen erforderlich sind, trifft
der Arbeitsmediziner / Betriebsarzt
abhängig von der tatsächlichen Ge-
fährdungssituation.
Die Zustimmung des Betroffenen ist
dabei erforderlich.

Als Anhang ist ein branchenspezi-
fisches Flussdiagramm über die
Anwendung der BioStoffV beige-
fügt.

Weitere Informationen, sowie
eine Übersicht und der Inhalt
der bereits vorliegenden TRBA’s
können im Internet unter der
Adresse:

www.baua.de/prax

abgerufen werden.




